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Begründung zur Motion

Motion Piras: Nicht zögern, jetzt gestalten: Planung der Areale Grabenhof und 
Hinterschlund mit Freizeitanlage
Nr. 2015/2023

Eingang Zuständiges Departement

28. September 2023 Präsidialdepartement

Antrag des Stadtrates: Überweisung

Begründung
Der Motionär verlangt, dass der Stadtrat dem Einwohnerrat in Form eines Planungsbe-
richtes die Umsetzung der Areale Hinterschlund und Grabenhof basierend auf dem best-
geeigneten Verfahren (Machbarkeitsstudie, Testplanung oder Studienauftrag) aufzeigt. 
Die Ergebnisse des gewählten Verfahrens sollen im Bericht präsentiert werden. Die Erar-
beitung hat interdisziplinär sowie abteilungsübergreifend zu erfolgen. 

Mit der Realisierung einer Art Freizeitanlage im Gebiet des Grabenhofes oder dem Hin-
terschlund wird das Gebiet LuzernSüd und somit auch die gesamte Stadt Kriens noch 
mehr an Attraktivität gewinnen. Der Stadtrat erachtet daher das in der Motion aufgenom-
mene Anliegen als wichtig und beantragt, die Motion zu überweisen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Luzern mit der Entwicklungsabsicht einver-
standen sein muss und dass die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch geschaffen 
werden müssen.  

Kriens, 8. November 2023


